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V

Vorwort

Seit Erscheinen der dritten Auf lage sind zwölf Jahre vergangen. Im Rückblick über 
einen längeren Zeitraum sieht man klarer: Unser Land, unser Kontinent, die ganze Welt 
kämpft mit großen Herausforderungen, viele Krisen prägen unsere Zeit. Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt und bürgerschaftliches Engagement sind wichtiger denn je. Die Zivilge-
sellschaft wird, wenigstens in der westlichen Welt, als ein bedeutender Faktor der Gesell-
schaftsordnung anerkannt. Der sog. Dritte Sektor ist in diesen Jahren weiter gewachsen. 
Er wird auch künftig wachsen, für unsere Gesellschaft einen wichtigen Dienst leisten und 
zugleich ein bedeutender Faktor unserer Volkswirtschaft sein.

Auch das rechtliche Umfeld, in dem gemeinnützige Organisationen wirken, hat sich 
in den vergangenen zwölf Jahren erheblich weiterentwickelt. Die Normendichte und die 
Anzahl der Verwaltungsanweisungen wachsen. Die Rechtsprechung hat im Gemeinnüt-
zigkeits- und Umsatzsteuerrecht wegweisende Entscheidungen hervorgebracht – zB das 
Rettungsdienst-Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) zu den Voraussetzungen der Wohl-
fahrtspf lege einschließlich der Vorgaben zum gemeinnützigkeitsrechtlich erlaubten Ge-
winnumfang, die Attac-Entscheidungen zu den Voraussetzungen politischer Betätigung 
gemeinnütziger Organisationen sowie jüngere Entscheidungen zum Zweckbetrieb und 
zum ermäßigten Umsatzsteuersatz. Immer öfter spielt das Gemeinnützigkeitsrecht nicht zum ermäßigten Umsatzsteuersatz. Immer öfter spielt das Gemeinnützigkeitsrecht nicht zum ermäßigten Umsatzsteuersatz. Immer öfter spielt das Gemeinnützigkeitsrecht nicht 
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Die schon vor zwölf Jahren festgestellte Regelungsdichte nimmt auch durch den 
Gesetzgeber weiterhin stetig zu: Mindestlohngesetz, Transparenzregister, Lobbyregis-
ter und so weiter. Betriebsprüfungen werden kleinteiliger, die digitale Aufrüstung der 
Finanzverwaltung verstärkt die Prüfungsdichte. Die wettbewerbsrelevante Abgrenzung 
zwischen gemeinwohlorientiertem Wirken und ertragsteuerpf lichtigen Tätigkeiten wird 
auch künftig Gegenstand kontroverser Diskussion im jeweiligen Einzelfall sein. An sich 
sollte das Recht für gemeinnützige Organisationen in besonderer Weise berücksichtigen, 
dass oftmals Ehrenamtler die Verantwortung für die ordnungsgemäße Geschäftsführung 
innehaben – macht es aber kaum. Stattdessen wird von den Organen gemeinnütziger Kör-
perschaften verlangt, dass sie den relevanten Rechtsrahmen kennen, denkbare Grenzfälle 
zu identifizieren wissen und ggf. sachverständigen Rat einholen. Um diese Anforderung 
erfüllen zu können, muss der gesamte Rechtsrahmen in den Blick genommen werden.

Das Handbuch der Gemeinnützigkeit hat sich seit der ersten Auf lage im Jahr 2000 zum 
Ziel gesetzt, eine Gesamtdarstellung zum Recht und Steuerrecht für den Non-Profit-Be-
reich vorzulegen. Zunächst wird in der Grundlegung die Zivilgesellschaft, der Non-Pro-Grundlegung die Zivilgesellschaft, der Non-Pro-Grundlegung
fit-Bereich oder der gemeinnützige Sektor, wie die allgemein gebrauchten, unscharfen 
Begriff lichkeiten lauten, in seinem historischen Ursprung, seiner wirtschaftlichen Bedeutung
und den verfassungsrechtlichen Grundlagen kurz vorgestellt sowie der Bezug zur allgemeinen 
Rechtsordnung einführend dargestellt. Die relevanten Rechtsfragen können sich aus 
dem Recht der jeweiligen Rechtsform – Verein, Stiftung, GmbH oder juristische Person des 
öffentlichen Rechts – ergeben. Der Handlungsrahmen wird im Wesentlichen durch das 
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Gemeinnützigkeitsrecht vorgegeben, zu dem dargestellt wird, auf welchen Gebieten gemein-Gemeinnützigkeitsrecht vorgegeben, zu dem dargestellt wird, auf welchen Gebieten gemein-Gemeinnützigkeitsrecht
nütziges Wirken auf welche Art und Weise möglich ist, was bei der Finanzierung einer 
gemeinnützigen Organisation zu beachten ist und wie das Recht die ordnungsgemäße 
Mittelverwendung für die gemeinnützigen Zwecke überwacht. Auch der gemeinnützige 
Sektor zahlt Steuern, zB Ertragsteuern, Umsatzsteuer oder besondere Verkehrssteuern. 
Glücklicherweise leben wir in einem Rechtsstaat, in dem Rechtsmittel gegen fehlerhafte 
Bescheide der Finanzverwaltung – in Bezug auf die Höhe von Steuern oder die Aberken-
nung der Gemeinnützigkeit – eingelegt werden können, wobei verfahrensrechtliche Voraus-
setzungen zu beachten sind. Andere Kapitel widmen sich dem Spendenrecht, allen für das 
Personal bedeutsamen Themen, der Personal bedeutsamen Themen, der Personal Rechnungslegung sowie bestimmten Sonderthemen, ua 
der Krise und den internationalen Bezügen der Gemeinnützigkeit. Neu hinzugekommen 
ist ein Kapitel zu Compliance bei gemeinnützigen Organisationen – ein Thema, das gerade Compliance bei gemeinnützigen Organisationen – ein Thema, das gerade Compliance
in Zeiten von Nachhaltigkeit besondere Praxisrelevanz hat. Ebenso neu hinzugekommen 
ist ein Kapitel zum für große gemeinnützige Organisationen immer wichtiger werdenden 
Wettbewerbsrecht. Damit legen die Herausgeber sowie sämtliche Autorinnen und Autoren 
unverändert ein Handbuch vor, in dem die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemein-
nützige Körperschaften umfassend in einem Werk dargestellt werden.

Die neue Auf lage ist eine komplette Überarbeitung mit Rechtsstand September 2022. 
Der Kreis der Herausgeber hat sich durch Christian Kirchhain ebenso wie der Kreis 
der Autorinnen und Autoren erheblich verjüngt. Damit ist der dauerhafte Fortbestand 
dieses Werkes gesichert. Alle Verfasser zeichnet ihre praktische Erfahrung mit Fällen 
gemeinnütziger Organisationen aus, sei es in der Beratung, der Richterschaft oder der 
Finanzverwaltung, was die Darstellung prägt. Viele der Autoren nehmen intensiv an der Finanzverwaltung, was die Darstellung prägt. Viele der Autoren nehmen intensiv an der Finanzverwaltung, was die Darstellung prägt. Viele der Autoren nehmen intensiv an der 
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Verwaltungsaufwand und Rechtsunsicherheit abgelenkt zu werden. Für Anregungen und 
konstruktive Kritik sind wir jederzeit dankbar.

Bonn, im September 2022 Die Herausgeber
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